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1. Veranlassung 

Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines 

Gewerbegebiets. Er dient vor allem der städtebaulichen Ordnung im Planbereich einschließlich 

der Erschließung und der erforderlichen grünordnerischen Maßnahmen.  

 

Es besteht eine große Nachfrage nach Gewerbegrundstücken. Ansiedlungswilligen Firmen kann 

die Stadt keine Flächen anbieten. Brachliegende Gewerbeflächen, die im Zugriff der Stadt lie-

gen, gibt es nicht. Dies gilt auch für geeignete Flächen zur Nachverdichtung.  

Da dieser Bebauungsplan relativ klein ist, kann auch durch ihn der akute Bedarf nicht gedeckt 

werden. 

Aus diesem Grunde wird zurzeit ein weiterer Bebauungsplan mit Ausweisung eines Gewerbe- 

und Industriegebietes aufgestellt: Bebauungsplan „Schorbachstraße Süd“  

 

Bei der Stadtverwaltung gehen fast wöchentlich Anfragen für gewerbliche Bauflächen ein.  

Firmenanfragen können im Allgemeinen nicht unter Hinweis auf ein laufendes Bauleitplanver-

fahren vertröstet werden. Sie orientieren sich anderweitig. 

 

 

2. Räumliche Geltungsbereiche 

Gewerbegebiet 

Der Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Griedel, Flur 8 und im Gewann „In den Bode-

näckern“. Er wird von folgenden wesentlichen Nutzungen wie folgt abgegrenzt: 

 

Im Norden: gewerblich genutzte Flächen (Möbelhaus) 

Im Osten: Landwirtschaftliche Flächen (künftiges Baugebiet „Südlich der Hochstraße“) 

Im Süden: Wegeparzelle (Feldweg), dahinter Umgehungsstraße L 3134 

Im Westen: Wegeparzelle (Feldweg), dahinter landwirtschaftliche Flächen 

 

Städtebaulich werden die angrenzenden Flächen durch folgende Bebauungspläne geordnet: 

o Bebauungsplan Nr. 1 „Südlich der Hochstraße“ 

o 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Am Heiligenhaus-Hühnerweide“ 

 

Ausgleichsfläche 1  

Der Geltungsbereich liegt im Wald in der Gemarkung Pohl-Göns, Flur 9, Flurstück 1, im Gewann 

„In den Bodenäckern“.  

Die Fläche liegt rd. 200 m nördlich des Flugplatzes Butzbach (Zur Pfingstweide) bzw. rd. 700 m 

nördlich des Forsthauses und der Landesstraße L3053. 

 

Ausgleichsfläche 2 

Der Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Griedel, Flur 11, Flurstück 37 (teilweise), im Ge-

wann „Ober dem Lochgarten“. 

Die Fläche liegt rund 350 m östlich der Ortslage Griedel (Bebauung „Am Grasweg“) und grenzt 

im Süden an die Neuweidstraße an. Im Osten verläuft ein Feldweg und dahinter, wie auch in 

den anderen Himmelsrichtungen, befinden sich landwirtschaftliche Flächen.  
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3. Entwicklungsgrundsatz und Rechtsgrundlagen 

3.1 Regionalplan und Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  

Im regionalen Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Frankfurt Rhein-Main ist der Gel-

tungsbereich des Gewerbegebietes als gewerbliche Baufläche dargestellt, siehe Abbildung 1. 

Die geplanten Nutzungen stehen daher im Einklang mit den Zielen des Regionalplanes und sind 

aus dem regionalen Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

 
Abbildung 1: Auszug aus dem regionalen Flächennutzungsplan 

 

Der Bebauungsplan wird im normalen zweistufigen Verfahren aufgestellt. 

 

3.2 Rechtsgrundlagen und Verfahren dieses Bauleitplanes 

Die Bauleitplanung wird unter Beachtung u.a. folgender Gesetze und Verordnungen erstellt: 

 Baugesetzbuch (BauGB) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

 Hessische Bauordnung (HBO) 

 Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 

Der Bauleitplan wurde im zweistufigen Verfahren aufgestellt. 

Im ersten Schritt wurde daher die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und die 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 

durchgeführt und die eingegangenen Anregungen abgewogen. 

Aufgrund der Einschränkungen der Einsichtnahme durch die Pandemie wurden die Unterlagen 

– auch wenn rechtlich nicht erforderlich – für die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) 
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BauGB auch ins Internet eingestellt, um eine bessere Zugänglichkeit der Informationen für die 

Öffentlichkeit zu erreichen. 

 

Im zweiten Verfahrensschritt wurde der Bebauungsplan öffentlich gemäß § 3 (2) BauGB ausge-

legt und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB beteiligt. 

Es gab keinen wichtigen Grund den Bauleitplan länger als einen Monat auszulegen.  

 

Die ortsübliche Bekanntmachung zur Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) 

BauGB wurde auch ins Internet gestellt. Dies gilt auch für alle Unterlagen der öffentlichen Aus-

legung. 

 

Die in der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen wurden abgewogen und der 

Satzungsbeschluss gefasst. 

Die Rechtskraft wird durch ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplanes erlangt. 

Nach Abschluss des Verfahrens wird der Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfas-

sender Erklärung auf die Internetseite der Stadt gestellt. 

 

 

4. Landschaftsplanerische Grundlagen 

Die Flächen werden intensiv landwirtschaftlich genutzt, siehe folgendes Foto. Gehölze sind nicht 

vorhanden. 

 

 
Foto 1: Blick von Südosten in Richtung Norden auf die Flächen des Geltungsbereiches (Quelle: 

Ingenieurbüro Zillinger, Februar 2021) 

 

Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurde für den Geltungsbereich des Gewerbegebietes 

erstellt, s. Umweltbericht. 

Umfangreiche Artenschutzmaßnahmen sind lediglich für die Feldlerche erforderlich, siehe Ka-

pitel 6.4.  
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5. Altflächen 

Stillgelegte Betriebsgrundstücke o. Ä. sind im Planbereich nicht vorhanden. 

Altablagerungen sind im näheren Umfeld ebenfalls nicht bekannt. 

 

 

6. Planung 

6.1 Städtebau 

Das Gewerbegebiet dient vorrangig dem Erhalt bzw. der Ansiedlung von gewerblichen Arbeits-

plätzen. Damit soll die Diversifikation des Arbeitsplatzangebotes, und zwar auch in Anlehnung 

an den regionalen Flächennutzungsplan, gefördert und somit die Gesamtentwicklung der Stadt 

Butzbach gestützt werden.  

Verkaufsflächen sind daher nur für produzierende bzw. weiterverarbeitende Betriebe zulässig. 

Hiervon ausgenommen sind Betriebe der Automobilbranche. Darüber hinaus sind keine Spedi-

tionen, Logistikunternehmen bzw. Versammlungsstätten zulässig. Ein großflächiger Landver-

brauch und die hieraus entstehenden negativen städtebaulichen Auswirkungen sollen dadurch 

verhindert werden. 

Die gemäß § 8 (3) Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sind gemäß 

§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO ebenfalls nicht zulässig. 

 

Die gemäß § 8 (3) Nr.1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind nur innerhalb gewerb-

lich genutzter Gebäude zulässig. Freistehende Gebäude, die nur den Wohnzwecken dienen, 

sind nicht zulässig. Die Wohnnutzfläche muss gegenüber der gewerblichen Nutzfläche unterge-

ordnet sein. In die Berechnung sind keine Freiflächen einzubeziehen. 

Die Wohnnutzung soll daher grundsätzlich ermöglicht werden, sie soll aber nicht vorherrschen 

und sie soll bei Verkauf des Gewerbegrundstückes aufgegeben werden. Das letztgenannte ist 

bei freistehenden Wohngebäuden nicht sichergestellt. 

 

Damit das Gebiet wirtschaftlich bebaut werden kann, wurden die Baugrenzen möglichst groß-

zügig festgesetzt. Gemäß hessischem Straßengesetz wurde die Baugrenze entlang der L 3134 

in einem Abstand von mindestens 20 m, gemessen ab Fahrbahnrand, eingetragen. In diesem 

Bereich sind Hochbauten jeder Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs 

unzulässig. 

 

Die gewählte Grundflächenzahl (GRZ = 0,6) lässt eine sinnvolle Nutzung der Flächen bei einer 

nicht allzu großen Versiegelung zu. Die maximal zulässige Grundflächenzahl von 0,8 wird daher 

erheblich unterschritten.  

Gemäß § 19 (4) BauNVO ist bei der Ermittlung der Grundflächenzahl die Grundflächen von 

Garagen, Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen usw. zu berücksichtigen. Die zuläs-

sige Grundflächenzahl von 0,6 darf in diesem Fall bis zu 0,8 überschritten werden. 

 

Als Grundlage für die Festlegung der maximal zulässigen Firsthöhe wurde im März 2021 eine 

topographische Vermessung durchgeführt, ausgewertet und die sich hieraus ergebenden Hö-

henlinien in den Bebauungsplan aufgenommen. Der nördliche Rand des Geltungsbereiches 
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liegt etwa auf 170,5 m über NN und fällt in Richtung südlichen Geltungsbereichsrand auf etwa 

168,0 m über NN ab. 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan „Am Heiligenhaus-Hühnerweide“ (3. Änderung) ist für die 

sondergebietspflichtige Nutzung eine maximale Firsthöhe von 181,5 m über NN bzw. 178,3 m 

über NN festgesetzt. 

Da der nördliche Geltungsbereichsrand etwa höhengleich mit dem in Richtung Norden angren-

zenden Gewerbegrundstück liegt, wurde für die nördliche Hälfte des Geltungsbereiches eine 

maximale Firsthöhe von 181,5 m über NN gewählt. 

Da das Gelände in Richtung Süden um ungefähr 2,5 m abfällt, wurde dies teilweise bei der 

Festlegung der maximal zulässigen Firsthöhe für den südlichen Bereich berücksichtigt. Die süd-

lich gelegenen Flächen dürfen bis zu einer Höhe von 180 m über NN bebaut werden. 

Die dadurch entstehenden rund 12 m hohen Gebäude sind im Allgemeinen für eine sinnvolle 

gewerbliche Nutzung ausreichend. 

 

Auf die Festsetzung einer Bauweise wurde verzichtet, da es sich um ein Gewerbegebiet handelt. 

Da keine entsprechende Festsetzung getroffen wurde, muss zum eventuell entstehenden Nach-

bargrundstück der Mindestabstand gemäß HBO eingehalten werden.   

 

Auf die Festsetzung einer Baumassenzahl kann ebenfalls verzichtet werden, da mit Festsetzung 

der Grundflächenzahl und einer maximalen Firsthöhe die maximale Ausnutzung ausreichend 

festgelegt ist. 

 

In östlicher Richtung grenzt der Bebauungsplan „Südlich der Hochstraße“ an, in dem unter an-

derem ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt ist. 

Weitere Wohnbauflächen befinden sich nordwestlich des Geltungsbereiches. 

Da in einem Gewerbegebiet wesentlich höhere Lärmwerte als in einem Wohngebiet zulässig 

sind, wurde ein Schallimmissionsgutachten, auch unter Berücksichtigung der vorhandenen Vor-

belastungen, erstellt.  

Damit es zu keiner Überschreitung der maximal zulässigen Schallimmissionswerte kommt, müs-

sen Emissionskontingente LEK (tags/nachts) festgesetzt werden. 

Das Gewerbegebiet wird gegliedert, da für die nördlichen Flächen niedrigere Schallemissions-

werte angesetzt werden müssen. 

Bei Beachtung der berechneten Emissionskontingente werden die maximal zulässigen Immis-

sionsrichtwerte an sämtlichen Immissionsorten eingehalten. Betriebe, die die festgesetzten 

Emissionskontingente, auch durch bauliche Maßnahmen, nicht einhalten können, sind nicht zu-

lässig. 

Die Orientierungswerte für Gewerbegebiete hinsichtlich der Schallausbreitung des Straßenver-

kehrs von L = 65/55 dB(A) werden gemäß des Gutachtens sowohl am Tag als auch bei Nacht 

eingehalten. Eine teilweise Überschreitung erfolgt lediglich am südlichsten Rand des Plange-

bietes. Schallschutzmaßnahmen für das Gewerbegebiet sind nicht erforderlich.  

 

In den textlichen Festsetzungen wird auf § 91 der HBO Bezug genommen. Diese Festsetzungen 

dienen der städtebaulichen Ordnung und werden als Gestaltungssatzung beschlossen. 

§ 9 (4) BauGB gibt die Möglichkeit, auf Landesrecht beruhende Festsetzungen in den B-Plan 

aufzunehmen. 

 

Für die Fassaden sind keine grellen Farben zulässig. 
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Darüber hinaus wurden in den textlichen Festsetzungen die Möglichkeiten für Anlagen der Au-

ßenwerbung (Werbeanlagen und Hinweisschilder) eingeschränkt, damit keine städtebaulich un-

gewollten „Auswüchse“ vorgesehen werden können. Hierbei ist Außenwerbung nur bis auf First-

höhe (Höhenlage der oberen Dachbegrenzungslinien) der Gebäude bzw. bei Flachdächern bis 

oberste Außenwandbegrenzung zulässig. Anlagen der Außenwerbung dürfen nicht über die 

Grundstücksgrenze hinausragen.  

 

Einfriedigungen sind ausschließlich gebrochen bis zu einer Höhe von maximal 2,0 m über Ge-

ländeoberkante zzgl. nach innen abgewinkeltem Übersteigschutz mit einer Länge von 0,5 m in 

Verbindung mit Laubsträuchern oder Kletterpflanzen zulässig. Kunststoffmaterialien sind unzu-

lässig. So sind z. B. hohe Mauern nicht zulässig. 

Damit die Stellplätze für Abfallbehälter nicht direkt am Grundstücksrand ohne Sichtschutz an-

geordnet werden, wurde eine entsprechende Festsetzung aufgenommen. 

 

6.2 Erschließung 

6.2.1 Verkehr 

Das geplante Gewerbegebiet ist verkehrstechnisch bereits erschlossen. Die Verbreiterung der 

Weiherstraße bis zur Landesstraße auf 8 m Breite ist in westlicher Richtung, daher geringfügig, 

vorgesehen. 

Weitere Erschließungsstraßen sind aufgrund der vorliegenden Grundstücksanfragen mit An-

gabe der geplanten Größe nicht erforderlich. 

 

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen gemäß § 14 (2) BauNVO sind nur innerhalb er über-

baubaren Flächen zulässig. Dies ist zumutbar, da die überbaubaren Flächen sehr großzügig 

gewählt wurden. 

 

Fußwege und erforderliche PKW-Stellplätze sind keinem gewerblichen Verkehr ausgesetzt und 

können daher in wasserdurchlässiger Bauweise hergestellt werden. Dies ist festgesetzt. Diese 

Festsetzung betrifft nicht die Fahrstraßen, die auch vom Gewerbeverkehr genutzt werden.  

Die Versiegelung der Fugen und des Unterbaus ist nur zulässig, wenn das auf diese Flächen 

anfallende Niederschlagswasser auf angrenzenden unbefestigten Flächen des Grundstücks 

versickert wird bzw. in Versickerungseinrichtungen eingeleitet wird oder aus gesundheitlichen 

Gründen nicht versickert werden darf. In diesem Fall muss eine Ausnahme zugelassen werden. 

 

Entlang der L 3134 ist die Bauverbotszone gemäß § 23 (1) HStrG zu beachten. Innerhalb der 

Bauverbortszone dürfen gemäß § 23 (1) HStrG Bauwerke, die ganz oder teilweise über Erdglei-

che liegen (Hochbauten und bauliche Anlagen), nicht errichtet werden. Anlagen der Außenwer-

bung sind in der Bauverbotszone nicht zulässig. Bauliche Anlagen jeglicher Art, die über Zu-

fahrten an die Landesstraße unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, dürfen 

nicht errichtet werden. Dies gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs ent-

sprechend. Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen i.S. der §§12 und 14 BauNVO 

sind ebenfalls unzulässig. 

In der Baubeschränkungszone sind gemäß § 23 (2) HStrG bauliche Anlagen und Werbeanlagen 

genehmigungspflichtig. 
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Photovoltaik- und Solaranlagen, die Beleuchtung sowie Fahrzeugbewegungen im Bereich des 

Plangebietes dürfen zu keiner Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße L 3134 

führen. 

Im Bauantragsverfahren für bauliche Anlagen, die innerhalb der Baubeschränkungszone errich-

tet werden sollen, ist gemäß § 23 HStrG die Zustimmung von Hessen Mobil einzuholen. Dies 

gilt auch für wesentliche Aufschüttungen und Abgrabungen. 

 

Als Grundlage für die Bauleitplanung wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Das er-

wartete Verkehrsaufkommen wurde geschätzt und die Verkehrsbelastung in den Spitzenstun-

den am Vor- und Nachmittag am Knotenpunkt L 3134 / Weiherstraße prognostiziert. Darauf 

aufbauend konnte die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes analysiert sowie bewertet werden. 

Die aktuelle Verkehrsuntersuchung basiert teilweise auf der Verkehrsuntersuchung für das 

nordöstlich des Geltungsbereiches geplante Wohngebiet „Südlich der Hochstraße“ vom März 

2020.  

Für verschiedene Gewerbebetriebe wurde die Zunahme an Verkehrsbewegungen prognosti-

ziert.  

Die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes L 3134 / Weiherstraße ist auch bei einem höheren 

Verkehrsaufkommen in den Spitzenstunden gewährleistet.  

Somit stehen dem geplanten Vorhaben und der damit verbundenen Anbindung an die Landes-

straße keine verkehrstechnischen Belange entgegen. 

 

6.2.2 Energie 

Entlang des südlichen Geltungsbereichsrandes des Gewerbegebietes, außerhalb gelegen, ver-

läuft eine Gashochdruckleitung. 

Der für diese Gasleitung erforderliche Schutzstreifen liegt teilweise innerhalb des Geltungsbe-

reiches. Diese Fläche wurde mit Leitungsrechten belegt. 

 

Die Errichtung der elektrischen Energieversorgungsanlagen ist technisch gut möglich und auch 

vorgesehen. 

 

Mindestens 50 % der Dachflächen sind zur Reduzierung von fossilen Brennstoffen mit Modulen 

der Solarthermie und/oder der Photovoltaik zu bestücken. 

Um den Ertrag der Photovoltaik- oder Solarthermiemodule zu maximieren, sollte im Rahmen 

der Objektplanung auf eine möglichst optimale Ausrichtung und Neigung der Dächer geachtet 

werden: 

In der Praxis hat sich eine Dachausrichtung in Richtung Süden bei einer Dachneigung von etwa 

30° als ideal herausgestellt. Aber auch bei einer Ausrichtung in Richtung Südosten oder Süd-

westen und einer Dachneigung zwischen 25° und 55° kann noch eine Effizienz der Anlagen von 

über 80 % erzielt werden. 

Alternativ ist auch eine aufgeständerte Bauweise bei flachen Dächern in die Überlegungen ein-

zubeziehen. 

 

Die Außenbeleuchtung darf nicht in die Umgebung abstrahlen. Es sind für Tiere störungsarme 

Leuchtmittel, z.B. LED oder Natriumdampflampen, mit geringem Blaulichtanteil bei einer Farb-

temperatur unter 3000 Kelvin zu verwenden. 
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Durch künstliches Licht angezogen, verlassen viele Insekten ihren eigentlichen Lebensraum 

und können nicht mehr der Nahrungs- und Partnersuche nachgehen. Insekten werden von 

künstlichen Lichtquellen irritiert, angelockt und geblendet. Sie verlieren ihre Orientierung und 

verenden dann oft vor Erschöpfung. Tiere wie Fledermäuse, Igel, Amphibien und auch Vögel 

sind zudem auf Insekten als Nahrungsquelle angewiesen und daher von zunehmender Licht-

verschmutzung auch betroffen. Zugvögel, die hauptsächlich nachts ziehen, werden durch starke 

Lichtquellen von ihrem Weg abgelenkt. 

 

Festsetzungen über zulässige Heiztechniken werden nicht in den Bebauungsplan aufgenom-

men. Jedoch wird ein CO2-neutrales Heizen angestrebt.  

Auch besteht kein Erfordernis, irgendeine Energieversorgungsart vorzuschreiben, z. B. Gas o-

der Pellets. Bei Festschreiben einer Versorgungsart könnten spätere positive Entwicklungen im 

Planbereich von den einzelnen Bauherren nicht angewendet werden. 

 

Denkbar ist z. B. eine Weiterentwicklung der Sonnenenergietechnik zur Erzeugung von Strom, 

Erdwärme bzw. Energiegewinnung aus Biomasse. 

Vor Bebauung sollte von jedem Einzelnen geprüft werden, ob Anlagen bzw. Maßnahmen, die 

sich besonders für den Klimaschutz eignen, infrage kommen. Neuerungen im Bereich der Nut-

zung bzw. Speicherung von Wind, Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien können 

eventuell bereits sinnvoll eingesetzt werden. 

Der Anschluss an das Fernwärmenetz der Energie und Versorgung Butzbach GmbH (EVP) ist 

aus jetziger Sicht vorgesehen. 

Grundsätzlich ist auch denkbar, dass im Plangebiet entsprechende Einrichtungen errichtet wer-

den, die dann dem gesamten Gewerbegebiet zugutekommen würden.  

Da es hierfür jedoch keine gesetzliche Vorgabe gibt, kann dies im Bebauungsplan nicht ver-

bindlich festgesetzt werden. 

 

Die oberirdische Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen schränkt die Gestaltungsmög-

lichkeiten im Straßenraum erheblich ein. Sie verändert nachteilig das Ortsbild. Auch stellen die 

Masten zusätzliche Hindernisse, daher Gefahrenpunkte, dar. Es wurde daher eine textliche 

Festsetzung aufgenommen, die eine oberirdische Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitun-

gen nicht zulässt. 

 

6.2.3 Wasserwirtschaft 

6.2.3.1 Wasserversorgung einschl. Löschwasser 

Die Wasserversorgungsleitungen sollen zur Erschließung des Gewerbegebietes erweitert wer-

den. 

 

Zur Vermeidung von sehr hohen öffentlichen Investitionen ist festgesetzt, dass nur die § 8 

BauNVO genannten Betriebe zulässig sind, deren Löschwasserbedarf 96 m3 /h über eine Zeit-

raum von 2 Stunden nicht überschreitet, es sei denn, der darüber hinausgehende Bedarf wird 

von dem jeweiligen Gewerbebetreibenden selbst, z.B. durch eine Feuerlöschteich oder eine 

Zisterne, oder zwischenzeitlich durch Dritte, vorgehalten. 
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6.2.3.2 Abwasserableitung 

Die Entwässerung des Gewerbegebietes ist im Trennsystem vorgesehen, da die vorhandene 

Mischkanalisation nicht ausreichend leistungsfähig ist. Es werden daher nur die Schmutzwas-

serkanäle des Gewerbegebietes an den vorhandenen Mischwasserkanal, der in der Weiher-

straße vorhanden ist, angeschlossen. In der aktuellen Schmutzfrachtberechnung ist der Gel-

tungsbereich nicht enthalten. Die Ergänzung ist zu gegebener Zeit, daher auf 8 Planungsebe-

nen, vorzunehmen. 

Die Entwässerungsmöglichkeiten für das Niederschlagswasser wurden bereits planerisch ge-

prüft und eine Vorplanung in 2021 erstellt. Gemäß dieser Überprüfung ist lediglich die Ableitung 

des Niederschlagswassers mit Bau einer Regenrückhaltung in Richtung Schorbach möglich. 

Diese ist dezentral auf den gewerblichen Grundstücken vorgesehen und daher textlich festge-

setzt.  

Hierfür ist ein neuer Regenwasserkanal bis nördlich der „Umgehungsstraße“ erforderlich. 

Die Vorbehandlung könnte zwischen den Gewerbegebietserweiterungen und der „Umgehungs-

straße“ angeordnet werden. 

Für die Einleitung in den Schorbach ist auch die Kreuzung der Umgehungsstraße erforderlich. 

Die Ableitung des Niederschlagswassers kann im Abschnitt „Umgehungsstraße“ und Schorbach 

teilweise im offenen Graben erfolgen.  

Weitere Details bzw. auch andere Möglichkeiten sind im Rahmen der Fachplanung unabhängig 

dieser Bauleitplanung festzulegen. 

 

Bei allen Baumaßnahmen sind das Hessische Wassergesetz und das Wasserhaushaltsgesetz 

zu beachten. Nachrichtlich wurden einige Hinweise aufgenommen: 

Das Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über die Kanalisa-

tion ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll. 

Das Niederschlagswasser soll von demjenigen verwertet werden, bei dem es anfällt, soweit 

wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 

 

Für eine etwaige Versickerung des Niederschlagswassers ist grundsätzlich eine Erlaubnis zu 

beantragen. Für das Schutzgut Boden wurde ein Fachbeitrag erstellt, siehe Umweltbericht. Ge-

mäß diesem Fachbeitrag handelt es sich bei dem anstehenden Boden um Lehm bzw. sandigen 

Lehm. Die gezielte Versickerung des Niederschlagswassers ist daher nicht möglich.  

Dennoch ist die wasserdurchlässige Bauweise für Fußwege und Pkw-Stellplätze vorgeschrie-

ben, sodass wenigstens ein Teil des Niederschlagswassers versickert werden kann. 

Darüber hinaus sind die Fachplaner bzw. Gewerbetreibenden gut beraten, wenn sie Vorkehrun-

gen treffen, die möglichst viel Niederschlagswasser versickern lässt. Umso kleiner kann die Re-

genrückhaltung, siehe oben, vorgesehen werden. So kann zum Beispiel in die unbefestigten 

Flächen Niederschlagswasser eingeleitet werden. Diese könnten muldenartig ausgeführt wer-

den und dadurch aktiv die Versickerung positiv beeinflussen. 

 

 

6.3 Grünordnerische Festsetzungen 

Gemäß Baunutzungsverordnung sind auf mindestens 10 % der Grundstücksfläche Pflanzflä-

chen anzulegen. Diese sind in Gruppen mit standortgerechten Laubgehölzen flächig und lü-

ckenlos unter Berücksichtigung der Endwuchsbreite der gewählten Gehölze zu bepflanzen. 

Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. 
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Für die Bepflanzung sind standortgerechte Laubgehölze zu verwenden, weil das vermehrte An-

pflanzen vornehmlich nicht heimischer Nadelgehölze ökologisch wertvollere Laubgehölzarten 

verdrängt.  

Dies führt zu einer fortschreitenden Artenverarmung (u. a. Insekten, Kleinvogelarten), da Koni-

feren in weit geringerem Maße Tierarten Lebensraum (Unterschlupf bzw. Nistmöglichkeiten) 

bieten als Laubgehölze. Einzelne Tierarten sind ausschließlich von bestimmten heimischen Ge-

hölzen abhängig. Unterhalb der Koniferen gedeihen, bedingt durch die zahlreichen dichten Äste 

und dem dichten Nadelbewuchs, andere Pflanzenarten schlecht. Die Lichtverhältnisse sind zu 

gering. Die Nadelstreu versäuert den Boden und ist nur schlecht abbaubar. 

 

Alternativ zu den zusätzlichen Pflanzflächen können auch Blühwiesen unter Verwendung hei-

mischer Wildblumenmischungen angelegt werden. Diese bieten vor allem Bestäuberinsekten 

einen geeigneten Lebensraum zur Nahrungsaufnahme und vergrößern den Artenreichtum. 

Die Pflege von Blühwiesen oder anderen artenreichen Gärten ist darüber hinaus nicht wesent-

lich zeitintensiver als die der Steingärten, da auch diese in regelmäßigen Abständen von Moo-

sen, Flechten, Laub oder vereinzelten Gräsern befreit werden müssen, um nicht ungepflegt zu 

wirken. 

Die Vielfalt der Biodiversität befindet sich weltweit in einer Krise, welche auch der Bericht des 

Weltbiodiversitätsrates verdeutlicht. Dabei fördert insbesondere die genetische Diversität lang-

fristig die Stabilität einzelner Ökosysteme.  

Eine wichtige Möglichkeit zum Erhalt und zur Förderung der Artenvielfalt sowie zum Entgegen-

wirken des Insektensterbens ist die Anlage von (Wild-)Blumenwiesen.  

Blühwiesen bezeichnet eine sehr selten gewordene, artenreiche, extensiv genutzte Mager- oder 

Feuchtwiese, die einen hohen naturschutzfachlichen Wert aufweist.  

Die Blumenwiese besteht aus Blumen und Gräsern heimischer Wildarten, die zu ihrem dauer-

haften Erhalt gepflegt werden müssen.  

Durch ihre regionale Herkunft können sie die innerartliche Vielfalt gewährleisten. Diese Regio-

nalität besitzt die Vorteile, dass die Arten seit vielen Jahren an dem vorliegenden Standort wach-

sen und teilweise sogar landschaftsprägend wirken. Zudem sind sie genetisch hervorragend an 

die vorhandenen klimatischen als auch raumprägenden Standortbedingungen angepasst.  

Regionale Blühwiesen bieten vielfach die natürliche Vegetation und folglich Nahrungsquelle und 

qualitativ hochwertige Habitate für das Zusammenleben heimischer Tiere sowie Insekten. Die-

ser Artenreichtum erhöht insgesamt die Wahrscheinlichkeit, dass über die gesamte Vegetati-

onsperiode hinweg eine kontinuierliche Versorgung der Bestäuber gewährleistet werden kann.  

Die Anpflanzung von Blühwiesen entspricht somit sowohl der Biodiversitäts-Konvention von Rio 

(CBD) als auch dem Bundesnaturschutzgesetz, welche eine Erhaltung der gewachsenen gene-

tischen Vielfalt heimischer Arten und einen ungestörten Evolutionsprozess vorsieht (§§ 40, 39 

(4) und 7 (1) Nr. 1 BNatschG; Art. 2 CBD). Folglich entsprechen Zuchtsorten nicht den Vorgaben 

des Naturschutzgesetzes und die Nachhaltigkeit kann insbesondere durch regionale Blühwie-

sen gewährleistet werden. 

 

Der Zeitpunkt der Mahd bzw. einer extensiven Beweidung beeinflussen die Zusammensetzung 

der Blühwiese bezüglich der Artenanzahl und der Zusammensetzung. 

Aus diesem Grunde sollte die Blühwiese nur maximal 3-mal je Jahr gemäht werden. 

Damit die Tierwelt nicht durch eine einzige Mahd Lebensraum und Nahrungsgrundlage verliert, 

ist eine abschnittsweise Mahd vorzunehmen. Das Mahdgut soll einige Tage auf der Fläche zum 



Ingenieurbüro Zillinger, 35396 Gießen 
Stadt Butzbach  

Bebauungsplan „Gewerbegebiet zwischen Weiherstraße und Ortsumgehung Griedel“ 

 

 13 

Trocknen verbleiben, damit der Samen ausfallen kann und die Falter, Bienen und anderen In-

sekten in die ungemähte Fläche wechseln können. 

 

Aufgrund des zunehmenden Trends flächenhafte Stein-, Kies- und Schotterflächen (sog. Stein-

gärten) anzulegen, die z. B. Bestäuberinsekten keinen geeigneten Lebensraum bieten, wurde 

textlich festgesetzt, dass Steingärten/Schotterflächen nicht zulässig sind. 

 

Dächer mit einer Dachneigung von weniger als 10 % müssen floristisch begrünt werden (§ 9 (1) 

Nr. 25 BauGB). Das Substrat muss mindestens 6 cm stark sein.  

Die Dachbegrünung verbessert das Kleinklima.  

Begrünte Dachflächen haben einen Abflussbeiwert zwischen 0,1 und 0,15. Bei einer Dachbe-

grünung mit einer Flächenlast von rd. 100 kg/² werden bereits rd. 70 % Regenwasser gespei-

chert. Im Gegensatz hierzu besitzt ein unbegrüntes Flachdach einen Abflussbeiwert zwischen 

0,5 und 0,9. Auch fließt das Niederschlagswasser von begrünten Dächern langsamer und aus-

geglichener ab und entlastet so gerade bei Regenfällen überlastete Kanäle. 

 

Bei Dachbegrünung ist die Dachkonstruktion zu beachten. Je nach Schichtdicke und -ausfüh-

rung (Substrat oder Erde) belastet die Dachbegrünung die Dachkonstruktion mit 60 - 370 kg/m². 

Sie ist bis zu 28° Dachneigung gut auszuführen. Flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung 

> 2° sind jedoch vorzuziehen, da bei zu steilen Dächern der obere Bereich zu schnell austrock-

net. Bei Wahl einer Dachneigung von > 2° sind keine Dränschichten erforderlich. Bereits bei 

einer Flächenlast von 50 kg/m² ist bei Wahl eines geeigneten Substrates eine dünne Vegetati-

onsschicht mit anspruchslosen Pflanzen möglich. Die Aufbauhöhe beträgt in diesem Falle rd. 7 

cm. Die Dachlast erhöht sich bei weiter zunehmender Vegetationsschicht und durch die Pflan-

zenlast. Bei rd. 100 kg/m² ist schon eine beachtliche Pflanzenvielfalt bei guten Wachstumsbe-

dingungen möglich. Bei Grasdächern beträgt die Flächenbelastung rd. 125 kg/m², wobei ohne 

Bewässerung Trockenzeiten nicht überstanden werden.  

Die Haltbarkeit der Dächer erhöht sich bei Dachbegrünung erheblich. Ein weiterer Anreiz die 

Dachbegrünung vorzusehen, sind auch energiepolitische Gründe. Sie stellt eine gute Wärme-

dämmung dar. Häufig werden z. B. zum Schutz gegen die bei Hitze und Kälte auftretenden 

Temperaturspannungen auf Flachdächern Kieselsteine verteilt. Bei floristischer Dachbegrünung 

ist dies je nach Wahl des Substrates nicht erforderlich. Die Dachkonstruktion wird daher in die-

sem Falle durch Dachbegrünung nicht zusätzlich belastet. 

Auf die weiteren Vorteile der Dachbegrünung soll nur stichwortartig eingegangen werden: 

– Verbesserung des Stadtklimas 

– Filterung der Luft 

– Abgabe von Sauerstoff 

– Abkühlung durch Verdunstung und 

– Anreicherung der Luft mit Feuchtigkeit 

 

 

6.4 Artenschutz 

In Kapitel 4 und im Umweltbericht wird auf die Ergebnisse des artenschutzrechtlichen Fachbei-

trages eingegangen. Die erforderlichen Artenschutzmaßnahmen, die in Kapitel 2.2.1 und 2.2.3 

des Fachbeitrages genannt werden, wurden in die Bauleitplanung übernommen.  
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Der Hinweis auf den zulässigen Rodungszeitraum von Bäumen und Gehölzen wurde nicht auf-

genommen, da innerhalb des Geltungsbereiches keine Gehölze vorhanden sind und dies ge-

mäß Bundesnaturschutzgesetz ohnehin gilt. 

Da allerdings die Bachstelze eventuell im Geltungsbereich des Gewerbegebietes brütet, darf 

die Baufeldräumung nur innerhalb des Zeitraumes 1. Oktober bis 28. Februar vorgenommen 

werden. Wenn dies außerhalb dieses Zeitraumes erforderlich ist, ist eine ökologische Baube-

gleitung einzusetzen. 

Die Baubegleitung muss auch, wenn die Baufeldräumung außerhalb des Zeitraumes 1. Oktober 

bis 28. Februar erfolgt, die angrenzende landwirtschaftliche Fläche im „Feldlerchen-Einwir-

kungsbereich“ untersucht werden. Wenn Feldlerchen bereits brüten, muss der Baubeginn ver-

schoben werden. 

Dies kann grundsätzlich vermieden werden, wenn die im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 

vorgesehene Maßnahme vorgesehen wird:  

Die im Eingriffsraum liegenden landwirtschaftlichen Flächen sind einschließlich vorhandener 

Feld- und Wegraine im 2-wöchigen Abstand ab Ende März regelmäßig umzubrechen.  

Alternativ kann die Feldlerche auch vergrämt werden. Mit der Vergrämung der Feldlerche muss 

spätestens Anfang März durch Aufstellen von rund 2 m hohen Stäben, gerechnet nach Einbrin-

gen in den Untergrund ab Geländeoberkante, im Raster von 25 m, begonnen werden. Am obe-

ren Ende der Stäbe ist ein rund 1,5 m langes Flatterband (Absperrband) zu befestigen. 

 

Es wurde festgesetzt, dass die Farbtemperatur der Beleuchtung ≤ 3000 Kelvin sein muss. Die 

Forderung der Verwendung von Leuchten mit einer Farbtemperatur = 3000 Kelvin ist damit er-

füllt. 

 

Da bei Bebauung des Gebietes eine Fortpflanzungsstätte der Feldlerche betroffen ist, wurde 

eine rund 1.200 m² große Ersatzfläche aufgenommen, siehe Bebauungsplan, Ausgleichsfläche 

2. 

Diese Ausgleichsfläche ist als Blühstreifen zu pflegen. Die erforderlichen Pflegemaßnahmen 

sind festgesetzt. 

Da die Feldlerche bis zu dreimal im Jahr brütet, darf eine Mahd der Fläche erst ab Anfang Ok-

tober durchgeführt werden.  

Die CEF-Maßnahme muss vor dem Eingriff umgesetzt und funktionsfähig sein. Die Untere Na-

turschutzbehörde ist in den gesamten Prozess miteinzubeziehen. Die Fertigstellung der Aus-

gleichsmaßnahme ist umgehend der Unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen und ein Abnah-

metermin ist zu vereinbaren. 

Die Wirksamkeit der Maßnahme ist mindestens 5 Jahre zu überwachen. 

 

Die allgemeingültige Maßnahme zur Verhinderung von Vogelschlag, daher die Reduzierung der 

Durchsichtigkeit und Spiegelung von Fassaden, wurde lediglich als Hinweis aufgenommen, da 

dies aufgrund fehlender Rechtsgrundlage nicht festgesetzt werden kann. 

Transluzente Glasflächen, transluzente Wände und Glasbausteine stellen für Vögel keine Ge-

fahr dar, da sie z.B. die Umgebung nicht spiegeln bzw. die Durchsicht verhindern. Diese Mate-

rialen haben teilweise auch eine sehr hohe Lichtdurchlässigkeit. 

 

6.5 Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 (6) BauGB), Besondere Kennzeichnungen (§ 9 

(5) BauGB) und allgemeine Hinweise 
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Die Bauverbots- und die Baubeschränkungszonen gemäß § 23 HStrG wurden in den B-Plan 

eingetragen. 

 

Der Geltungsbereich des Gewerbegebietes liegt in der Schutzzone II des Oberhessischen 

Heilquellenschutzbezirkes und in der Quantitativen Schutzzone D des Heilquellenschutzge-

bietes Bad Nauheim, s. nachrichtliche Übernahmen. Die Schutzgebietsbestimmungen sind zu 

beachten.  

 

Auch liegt das Gewerbegebiet im Gebiet einer erloschenen Bergbauberechtigung, in der Erkun-

dungsarbeiten mit Bohrungen stattgefunden haben. Bei Baumaßnahmen ist daher auf Spuren 

alten Bergbaues zu achten; s. nachrichtliche Übernahmen. 

 

Bei den Bodenaushubarbeiten ist generell auf Auffälligkeiten bzgl. Geruch und Farbe des Bo-

dens zu achten. In diesem Falle sind unter anderem Bodenuntersuchungen vorzunehmen. Das 

Material muss entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ordnungsgemäß entsorgt werden. 

 

Durch archäologische Untersuchungen wurde ein größeres Gräberfeld im geplanten Gewerbe-

gebiet entdeckt. Im Umweltbericht wird hierauf näher eingegangen. 

Grundsätzlich können auch andere Bodendenkmäler bei Erdarbeiten angetroffen werden. Bei 

Erdarbeiten ist daher verstärkt auf Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfär-

bungen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste, zu achten. Etwaige 

Funde sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Ar-

chäologische Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und 

Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer 

Entscheidung zu schützen (§ 21 (3) HDSchG). 

Die Archäologische Denkmalpflege Wetterau und das Landesamt für Denkmalpflege, 

hessenArchäologie, sind mindestens zwei Wochen vor Beginn der Bauarbeiten (auch 

Erschließungsarbeiten (Straßenbau sowie Ver- und Entsorgung) zu benachrichtigen. 

Die Benachrichtigung ist erforderlich, da seitens der Denkmalschutzbehörden eine Bau-

beobachtung vorgesehen ist. 

Wenn bedeutende Reste der vorgeschichtlichen Siedlungen oder vorgeschichtliche 

bzw. frühmittelalterliche Gräber auftreten, muss im Vorfeld weiterer Bodeneingriffe eine 

Grabungsmaßnahme vorgeschaltet werden, um das Kulturgut zu dokumentieren und zu 

sichern (§ 18 Abs. 5 HDSchG). Die Kosten sind vom jeweiligen Verursacher zu tragen. 

 

Es wird empfohlen, an bzw. in den Gebäudefassaden Nisthilfen für Gebäude bewohnende 

Tierarten (Mauersegler, Haussperling, Schwalben, Fledermäuse) anzubringen. 

Vor allem durch die zunehmende Fassadendämmung verlieren die genannten Tierarten Nistge-

legenheiten, sodass dies bei gezielten Maßnahmen ansatzweise ausgeglichen werden könnte. 

 

 

7. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Derzeit gibt es noch keinen Erlass o. Ä. über die erforderliche Größe von Ausgleichs- bzw. Er-

satzflächen, die im Rahmen der Bauleitplanung zur Verfügung gestellt werden müssen. 
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Das zwischenzeitlich favorisierte Verfahren nach der Kompensationsverordnung führt bei strik-

ter Anwendung zu hohen Ausgleichsflächen, da die Kompensationsverordnung für die Fachpla-

nung entwickelt wurde.  

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die „voraussichtlich erheblichen Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts“ im Rahmen der 

Eingriffsbewertung zu berücksichtigen. 

Bei der Flächenbilanzierung wird daher von den erwarteten Eingriffen, und nicht von den durch 

Aufstellung des Bebauungsplanes maximal möglichen Eingriffen, ausgegangen. Diese An-

nahme wird auch getroffen, da es unrealistisch ist, dass jeder einzelne Objektplaner die max. 

möglichen Eingriffe vornimmt. Diese Annahme entspricht auch der derzeitigen Rechtsprechung, 

s. BVerwG, Beschluss vom 07.11.2007 – 4 BN 45.07. 

 

Als Grundlage für die Bilanzierung wurde ein Eingriffs- und Ausgleichsplan für das Gewerbege-

biet und für die Ausgleichsfläche 2, siehe Anlage, erstellt.  

 

Bei der Bilanzierung wurden die für das Gewerbegebiet festgesetzten eingriffsminimierenden 

textlichen Festsetzungen bzw. die erwarteten Maßnahmen berücksichtigt: 

 

– floristische Dachbegrünung, Annahme 20 % der Dächer  

– Pflanzflächen, 10 %  

– Wasserdurchlässige Bauweise der Wege und Pkw-Stellplätze, Annahme 10 % 

– Max. 70-prozentige Befestigung, daher 30 % des Gewerbegebietes bleiben unbefestigt. 

Das Ausgleichsdefizit liegt gemäß Bilanzierung bei etwa 122.268 Ökopunkten, s. Anlage. 

Aus diesem Grunde wurde eine weitere Ausgleichsmaßnahme aufgenommen: Ausgleichsfläche 

mit Index 1. 

 

Es handelt sich um die Maßnahme Nr. 20 "Waldstilllegung Eichenbestand" (AZ: 05.13-1208-

16459/21; 657.600 BWP) des Ökokontos der Stadt Butzbach. 

Die Fläche ist insgesamt 71.623 m² und erzielte 657.600 Biotopwertpunkte. 

Da die in den Bebauungsplan aufgenommene Teilfläche dieser Maßnahme insgesamt 13.317 

m² groß ist, entspricht die entnommene Fläche: 13.317 m² / 71.623 m² x 657.600 Punkten = 

122.269 Punkten.  

Die in den Bebauungsplan aufgenommene Fläche ist daher ausreichend groß, um das Defizit 

auszugleichen. 

 

Eine Zuordnung der Ausgleichsfläche ist gemäß § 9 (1a) BauGB erforderlich, damit die Aus-

gleichsmaßnahmen realisiert werden können. Da das Gewerbegebiet lediglich in 2 Teilflächen 

mit gleich hoher Grundflächenzahl gegliedert ist und die öffentliche Erschließungsstraße nur 

sehr geringfügig verbreitert wird, muss bei der Zuordnung keine weitere Einteilung vorgenom-

men werden.  

 

Der Eingriff in das Landschaftsbild ist sicherlich nicht erheblich. Die weitgehend ebene Fläche 

ist insgesamt aus weiterer Entfernung nicht einsehbar und wird vielmehr durch die vorhandenen 

Gehölze, wie auch die bereits vorhandene Bebauung, optisch überdeckt. Die festgesetzte First-

höhe orientiert sich an der angrenzenden Bebauung. 
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Mit der Novellierung der Kompensationsverordnung 2018 wurde erstmals auch ein schutzgut-

bezogener Ausgleich für Eingriffe in den „Boden“ eingeführt. Demnach sind Eingriffe in den „Bo-

den“ und die damit verbundenen Bodenfunktionsverluste mit einer Flächeninanspruchnahme 

von über einem Hektar auch bodenfunktionsbezogen zu bewerten/bilanzieren und auszuglei-

chen. 

Ein Fachbeitrag für das Schutzgut Boden wurde erstellt, siehe Umweltbericht. Die Untere Na-

turschutzbehörde hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung mit Schreiben vom 21.07.2022 

mitgeteilt, dass ein Abbuchungsantrag zum Ausgleich des Defizits der Bodenwerteinheiten 20 

Bodenwerteinheiten (BWE) mit Erlangen der Rechtskraft des Bebauungsplanes zu stellen ist. 

Dieses Defizit der Bodenwerteinheiten kann laut Auskunft des Hessischen Ministerium für Um-

welt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) gegenüber der Unteren 

Naturschutzbehörde wie folgt in Biotopwertpunkte (BWP) umgerechnet werden, um einen ex-

ternen Ausgleich zu erbringen: 

BWE pro ha/15 x 3 = BWP/m². Demnach gibt sich ein zusätzliches Kompensationsdefizit in 

Höhe von 20/15 x 3 10.000 m²/ ha = 40.000 BWP. 

Der Antrag wird gestellt.  

 

Bei dem innerhalb des Geltungsbereiches gelegenen Bodens handelt es sich um intensiv ge-

nutzte landwirtschaftliche Flächen bei Realisierung werden mindestens 10 % der Flächen be-

pflanzt und voraussichtlich weitere 20 % gärtnerisch gemäß hessischer Bauordnung angelegt. 

Auch müssen flachgeneigte Dächer begrünt werden. Da es sich um ein Gewerbegebiet handelt, 

werden voraussichtlich 50 % der Dächer begrünt werden. In der Eingriffs- und Ausgleichsbilan-

zierung ist lediglich von 20 % ausgegangen worden. 

Darüber hinaus werden die Wege und Stellplätze Wasserdurchlässige hergestellt. Flächen, die 

nicht für Hochbauten, Wege bzw. Stellplätze erforderlich sind, dürfen nicht befestigt werden. Die 

Befestigung der Freiflächen mit Schotter ist daher nicht zulässig.  

 

Eine Aufwertung des Schutzgutes Boden wird auch durch die Ausgleichsmaßnahmen Waldstill-

legung und Blühstreifen erreicht.  

Ergänzend wird auf den Umweltbericht verwiesen. 
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8. Rechtliches Verfahren 

Nach Abschluss der Planungen wird der Satzungsbeschluss gemäß § 10 (3) BauGB ortsüblich 

bekannt gemacht. 

Der B-Plan wird damit rechtskräftig. 

 

12.12.2022 
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